
STATUTEN  DES  VEREINS  SCHULHEIM ELGG 
 
I.  Name, Sitz, Zweck, Wesen 

Art.  1 

Unter dem Namen „Verein Schulheim Elgg“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB 

mit Sitz in Elgg. 

 

Art.  2 

Der Verein bezweckt die Führung des Schulheims Elgg nach anerkannten fachlichen 

Grundsätzen und unter Berücksichtigung christlicher Grundwerte. Das Schulheim Elgg ist ein 

Sonderschulheim für normalbegabte Kinder und Jugendliche mit belasteten schulischen und 

familiären Biografien. 

Es können auch externe Schüler und Schülerinnen aufgenommen werden. 

Der Schulbetrieb und -unterricht richtet sich nach den kantonalzürcherischen Vorschriften. 

 

Art.  3 

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

II. Mitgliedschaft und Mittel 
Art. 4 

Nur natürliche Personen können Mitglieder sein. 

Die Mitglieder fördern nach ihren Möglichkeiten die Erreichung des Vereinszweckes, 

insbesondere durch Unterstützung der Heimleitung in ihrer Aufgabe. 

Haftung und Nachschusspflicht der Mitglieder für Vereinsschulden werden ausdrücklich 

ausgeschlossen.  

Mitgliederbeiträge werden nicht erhoben. 

Jedes Mitglied kann seinen Austritt aus dem Verein jederzeit schriftlich dem Präsidenten 

bzw. der Präsidentin mit sofortiger Wirkung erklären. 

 

Art.  5 

Der Verein finanziert sich aus Versorgerbeiträgen, Beiträgen der öffentlichen Hand, Spenden 

und Legaten Privater sowie Vermögenserträgen. 

Der Verein kann Darlehen aufnehmen. 

 

III.  Organisation 
Art.  6 

Die Organe des Vereins sind: 

a)  Die Vereinsversammlung 
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b)   Der Vorstand 

c)   Die Kommissionen 

d)   Die Revisionsstelle 

 

Art.  7 

Die Vereinsversammlung wird durch den Präsidenten bzw. die Präsidentin einberufen 

• mindestens zweimal jährlich, 

• durch Vorstandsbeschluss, 

• auf Verlangen der Revisionsstelle, 

• auf Verlangen von 20% der Mitglieder. 

Die Einladung erfolgt schriftlich an die Vereinsmitglieder mindestens 10 Tage im Voraus 

unter Angabe der Traktanden und unter Namensnennung der allenfalls aufzunehmenden 

oder auszuschliessenden Mitglieder. 

Die Vereinsversammlung ist  ohne Rücksicht auf die Anzahl anwesender Mitglieder 

beschlussfähig.  

Der Präsident bzw. die Präsidentin übernimmt den Vorsitz der Vereinsversammlung, bei 

Verhinderung der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin oder ein anderes 

Vorstandsmitglied. 

Anträge der Vereinsmitglieder für zusätzlich zu behandelnde Traktanden sind 20 Tage vor 

der Vereinsversammlung dem Präsidenten bzw. der Präsidentin schriftlich einzureichen. 

 

Art.  8 

Der Vereinsversammlung obliegt die Behandlung folgender Geschäfte: 

a)  Statutenänderung 

b)  Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 

c)  Wahl des Vorstandes, des Präsidenten bzw. der Präsidentin, der Revisionsstelle und der 

Kommissionsmitglieder 

d)  Bildung und Auflösung der weiteren Kommissionen gemäss Art. 14 sowie Umschreibung 

ihrer Aufgaben 

e)  Festlegung und Änderung des Heimkonzeptes 

f)  Anstellung und Entlassung des Heimleiters bzw. der Heimleiterin 

g)  Festlegung und Änderungen der Stellenpläne 

h)  Abnahme der Tätigkeitsberichte des Vorstandes, der Kommissionen und der 

Heimleitung 

i)  Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle 

j)  Beschlussfassung über die Verwendung eines Gewinns bzw. Deckung eines Verlustes 

k)  Abnahme des Budgets 
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l)  Kauf, Verkauf und dingliche Belastung von Liegenschaften 

m)  Auflösung des Vereins 

 

Art.  9 

Für Wahlen und Beschlüsse der Vereinsversammlung gelten folgende Bestimmungen: 

a)  Alle Wahlen und Abstimmungen erfolgen, sofern nicht mindestens 10% der anwesenden 

oder vertrenenen Mitglieder geheime Abstimmung verlangen oder der bzw. die 

Vorsitzende dies anordnet, durch offenes Handmehr. 

b)  Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme. Stellvertretung ist nur durch ein anderes 

Vereinsmitglied mit schriftlicher Vollmacht möglich. Niemand kann mehr als ein anderes 

Mitglied vertreten. 

c)  Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der 

einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen (mehr Ja- als Nein-Stimmen). 

Vorbehalten bleiben Art. 9 lit. d und e. Bei Stimmengleichheit gibt der  Präsident bzw. die 

Präsidentin den Stichentscheid. 

d)  Für die Aufnahme von Mitgliedern ist Einstimmigkeit der anwesenden oder der 

vertretenen  Mitglieder erforderlich, für den Ausschluss aus wichtigen Gründen eine 2/3-

Mehrheit aller Mitglieder. Sinkt die Zahl der Mitglieder unter 12, ist für die Aufnahme eine 

2/3-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder erforderlich. 

e)  Für eine Statutenrevision und für den Beschluss über die Auflösung des Vereins ist die 

2/3-Mehrheit aller anwesenden oder vertretenen Mitglieder erforderlich. 

 

Art.  10 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern. Der Präsident 

bzw. die Präsidentin wird von der Vereinsversammlung gewählt, im Übrigen konstituiert sich 

der Vorstand selber. 

Der Verein wird nach aussen durch den Vorstand vertreten. Alle Vorstandsmitglieder 

zeichnen kollektiv zu zweien. 

Die Vorstandsmitglieder werden auf vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. 

 

Art.  11 

Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten bzw. der Präsidentin, sooft es 

die Geschäfte erfordern, oder wenn mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes beim 

Präsidenten bzw. der Präsidentin eine Sitzung verlangen. 

Der Vorstand beschliesst mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmgleichheit 

hat der bzw. die Vorsitzende den Stichentscheid. 

Zirkularbeschlüsse sind zulässig, sofern kein Vorstandsmitglied die Abhaltung einer Sitzung 

verlangt. 
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Art.  12 

Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, die nicht durch Statuten oder Gesetz einem anderen  

Organ übertragen sind; insbesondere ist er verantwortlich für 

• die Vorbereitung der Vereinsversammlungen, 

• die Durchführung der Vereinsbeschlüsse, 

• die Aufsicht über die Leitung des Schulheims und über die Kommissionen, 

• das Vorlegen der Jahresrechnung und des Budgets an die Vereinsversammlung, 

• die Orientierung der Vereinsversammlung über den Geschäftsgang, 

• die Bezeichnung der Stellvertretung der Heimleitung, 

• die Genehmigung der Entlassung von leitenden Angestellten im pädagogischen Bereich; 

in zeitlich dringenden Situationen kann der Präsident bzw. die Präsidentin die Entlassung 

genehmigen. 

Der Vorstand kann Geschäfte von besonderer Tragweite der Vereinsversammlung vorlegen 

oder Aufgaben an Kommissionen bzw. an die Heimleitung delegieren. 

 

Art 13 

Dem Vorstand ist als ständige Kommission die Liegenschaftenkommission unterstellt, 

welche aus mindestens zwei Vereinsmitgliedern, davon ein Vorstandsmitglied, besteht. Sie 

wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende. Sie übt die Oberaufsicht über 

den baulichen Zustand der Liegenschaften aus und berät den Vorstand in baulichen 

Angelegenheiten. Sie vertritt den Verein als Bauherr nach aussen. 

Der Vorstand kann ein Mitglied des Vereins, das nicht Vorstandsmitglied zu sein braucht, 

damit betrauen, den Vorstand bei der Vermögensverwaltung zu beraten. 

 

Art.  14 

Die Vereinsversammlung kann weitere Kommissionen bilden, denen je ein Vorstandsmitglied 

und mindestens eine weitere Person angehören soll, die nicht Vereinsmitglied zu sein 

braucht. 

 

Art.  15 

Soweit das Gesetz oder die Aufsichtsbehörde keine ordentliche Revision vorschreibt, lässt 

der Verein eine eingeschränkte Revision durchführen. 

Die Vereinsversammlung wählt hierfür eine Revisionsstelle. Als Revisionsstelle können eine 

oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt 

werden. Die Revisionsstelle wird für ein Jahr gewählt. Eine Wiederwal ist möglich. 
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Art.  16 

Der Heimleiter bzw. die Heimleiterin führt das Heim nach Gesetz, Statuten, Reglementen 

und Weisungen des Vorstandes. 

Er bzw. sie nimmt an den Vereinsversammlungen, Vorstands- und Kommissionssitzungen 

mit beratender Stimme teil. 

 

IV. Rechnungswesen 
Art.  17 

Das Vereinsvermögen ist sicher anzulegen. Der Vorstand entscheidet über die Anlage. 

 

Art.  18 

Das Rechnungsjahr dauert vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

 

V.  Auflösung 

Art.  19 

Im Falle einer Auflösung des Vereins soll das vorhandene Vermögen einer dann zu 

bestimmenden gemeinnützigen Organisation möglichst ähnlicher Art übergeben werden. 

Die Mitglieder haben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

 

VI. Schlussbestimmung 
Art.  20 

Die vorliegenden Statuten wurden an der Vereinsversammlung vom 20. April 2016 

genehmigt. Sie treten an diesem Tag in Kraft und ersetzen die Statuten des Heimvereins 

Schulheim Elgg vom 27. Januar 2010. 

 

Elgg, 20. April 2016 

 

 

Der Präsident      Der Vizepräsident 

 

 

 

 

Dr. Jürg Rohner     Dr. Beat Denzler 

 

 


